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Vorwort 

Verschmelzung und Koordinierung von Verbänden - Vereinen, 
arbeitsrechtlichen Koalitionen, Parteien - haben ganz im Gegensatz 
zu den vergleichbaren Vorgängen bei Kapitalgesellschaften (Fusion 
und Konzernierung) bis vor kurzem kaum Aufmerksamkeit gefunden. 
Im Jahr 1990 sind sie aber im Zusammenhang mit der Wieder
vereinigung Deutschlands aus dem Hintergrund des Verbandsrechts 
bis in die Spalten der Tageszeitungen vorgerückt - und haben auch uns 
praktisch beschäftigt. Viele Verbände haben sich vor oder nach dem 3. 
Oktober 1990 (wieder-)vereinigt. Verschmelzung und Koordinierung 
von Verbänden können aber auch ganz unabhängig von solch einma
ligen staatspolitischen Vorgängen aus den verschiedensten Gründen 
praktisch werden. Diese Formen der Integration bedürfen einfacher 
und zugleich interessengerechter Lösungen - wie im besser durch
gebildeten Recht der Kapitalgesellschaften. Eine allgemeine umfas
sende Untersuchung über das Thema fehlt jedoch. Das wird der 
heutigen Bedeutung der Verbände nicht gerecht. 

Eines der Hauptergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung ist 
eine entschiedene Kritik der bisher im Vereinsrecht gängigen Ableh
nung einer vollen Verschmelzung, also einer mit denselben Rechts
folgen wie bei einer Fusion von Kapitalgesellschaften. Wir meinen, 
daß diese Versagung des Fusionsprivilegs den allgemeinen Grundsät
zen des Verbandsrechts und zwingenden Verfassungsvorschriften wi
derspricht. Hinzu kommt, daß der Ausschluß einer echten Fusion auch 
nicht den besonderen Umständen der Lage Deutschlands gerecht 
wird, namentlich der Vielzahl gespaltener oder getrennter Parallel
vereinigungen. Verschmelzung und Koordinierung sind vielmehr als 
Institutionen eines rechtsformübergreifenden Allgemeinen Verbands
rechts zu begreifen; daraus ist die Zulässigkeit der Fusion und Ko
ordinierung von Verbänden abzuleiten. Dieses Ergebnis ist ebenfalls 
verfassungsrechtlich geboten. 



IV Vorwort 

Für den Zusammenschluß von Verbänden bieten sich drei Modelle 
an, die unterschiedlichen faktischen Situationen und rechtlichen Vor
teilen wie Risiken Rechnung tragen. Die vollkommenste Vereinigung 
läßt sich durch Verschmelzung im kapitalgesellschaftsrechtlichen 
Sinne erreichen. Aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mag aber 
häufig nur die Übernahme einzelner persönlicher oder materieller 
Elemente eines Verbandes in Betracht kommen. Schließlich ist an eine 
lockere Zusammenfassung durch Koordinierung zweier Verbände 
mittels eines gemeinsamen Ausschusses zu denken; sie mag auch 
lediglich eine Vorstufe für einen der anderen Wege sein. 

Diese drei Varianten werden jeweils für drei unterschiedliche 
Rechtsräume untersucht. Zunächst für innerstaatliche Zusammen
schlüsse von Verbänden in Deutschland (Kapitel 1 ); sodann für in
ternationale Zusammenschlüsse, die in Zukunft auf europäischer 
Ebene Bedeutung erlangen könnten (Kapitel 2); und schließlich für 
innerdeutsche - namentlich diejenigen aus der Übergangsphase vor 
der Einigung Deutschlands am 3. Oktober 1990, die Gerichte und 
Wissenschaft noch für einige Zeit beschäftigen können (Kapitel 3). 

Für die professionelle Betreuung des Manuskripts danken wir 
unseren Sekretärinnen, allen voran Frau Angelika Manu. 

Hamburg, im Januar 1991 

U. Drobnig M. Becker 0. Remien 
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1. Kapitel 
Die Vereinigung von Verbänden 

nach deutschem materiellen Recht 

/ . Überblick zum Verbandsrecht 

Verbände nehmen als gruppenbildende und interessenvertretende 
Zusammenschlüsse einzelner Menschen im gesellschaftlichen wie 
staatlichen Leben eine breite Rolle ein. Dies trifft auf Idealvereine wie 
für sonstige Verbände unter Einschluß der arbeitsrechtlichen Koalitio
nen und der politischen Parteien zu. Die Ausgestaltung des Rechts auf 
Assoziierung ist ein Spiegelbild der in einem Gemeinwesen überhaupt 
herrschenden Freiheitlich.keit. 1 Die grundrechtliche Gewährleistung 
der Vereinigungsfreiheit und die Geschichte des deutschen Vereins
rechts im 19. und 20. Jahrhundert belegen dies anschaulich. Als 
Grundlage einer Untersuchung der Möglichkeiten und Zulässigkeit 
von Verbandszusammenschlüssen ist ein Blick auf den Status dieser 
Verbände angebracht. Hier ist nur eine geraffte, nicht alle Einzelheiten 
nachzeichnende Darstellung der Vereine, arbeitsrechtlichen Koalitio
nen und Parteien geboten. 

1. Vereine 

Art. 9 Abs. 1 GG gewährt allen Deutschen das Recht, Vereine und 
Gesellschaften zu bilden. Der privatrechtliche Rahmen für die Aus
nutzung dieser Freiheitsgarantie wird vor allem durch das in den 
§§ 21-79 BGB geregelte Vereinsrecht zur Verfügung gestellt. Das 
Gesetz unterscheidet dort zwischen Idealvereinen, deren Zweck nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist(§ 21 BGB), 

1 Dazu ausführlich MünchKomm. (-Reuter) Vor § 21 Rz. 48. 



2 Vereinigung von Verbänden nach deutschem Recht 

und wirtschaftlichen Vereinen(§ 22 BGB).2 Nur die zuerst genannte 
Gruppe steht hier im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings ist be
merkenswert, daß die Varianten von Verbandszusammenschlüssen 
bei den wirtschaftlichen Vereinen, insbesondere den spezialgesetz
lich normierten Kapitalvereinen des Handelsrechts, erheblich reich
haltiger und zusammenschlußfreundlicher sind. Für das deutsche 
Recht ist der Verein charakterisiert als eine auf Dauer berechnete 
Verbindung einer größeren Anzahl von Personen zur Verfolgung 
eines gemeinsamen Zwecks, die nach ihrer Satzung körperschaftlich 
organisiert ist, unter einem Gesamtnamen auftritt und in ihrer Exi
stenz vom Wechsel der Mitglieder unabhängig sein soll. Körper
schaftliche Organisation meint insbesondere die Trennung von Be
schluß- und Exekutivkompetenzen, die bei verschiedenen Organen 
angesiedelt sind.3 

Nicht zum Begriff des Vereins oder der Körperschaft zählt die 
Rechtsfähigkeit; vielmehr wird zwischen eingetragenen Vereinen, 
welche die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister 
erlangen (§ 21 BGB), und nichtrechtsfähigen Vereinen (§ 54 BGB) 
unterschieden. Durch§ 54 Satz 1 BGB, der auf den nichtrechtsfähigen 
Verein die Vorschriften über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(§§ 705ff. BGB) für anwendbar erklärt, sollten Vereine zur Eintra
gung in das Vereinsregister angehalten und damit der nach der ur
sprünglichen Fassung und Zwecksetzung des BGB vorgesehenen po
lizeilichen Kontrolle unterworfen werden.4 In vielerlei Hinsicht ist 
jedoch der nichtrechtsfähige Verein heute dem eingetragenen, rechts
fähigen Verein angenähert. 5 

Das überkommene Einteilungsschema mit seiner starren Zweitei
lung in rechtsfähige und nichtrechtsfähige Vereine hat zunehmend 

2 Ausführlich zur Abgrenzung und mit praktischen Fällen MünchKomm. (-Reuter) 
§§ 21, 22 Rz. 5-41 ; ferner Karsten Schmidt, Der bürgerlich-rechtliche Verein mit 
wirtschaftlicher Tätigkeit: AcP 182 (1982) 1-59. 

3 Vgl. Flume, Die juristische Person (1983) 99 ff. sowie Staudinger (-Coing) , 
Vorbern. zu§§ 21-54 Rz. 43 unter Bezugnahme auf das gemeine Recht und die reichs
gerichtliche Rechtsprechung. 

4 Vgl. Staudinger (-Coing) § 54 Rz. 2. 
5 Vgl. RGRK (-Steffen), BGB (12. Aufl. 1982) 1: §§ 1-240, § 54 BGB Rz. 4, 12, 14-

20; Staudinger (-Coing) § 54 Rz. 2; Medicus, Allgemeiner Teil des BGB. Ein Lehrbuch 
(2. Aufl. 1985) 408-412 Rz. 1143-1158; zurückhaltender Lorenz, Allgemeiner Teil des 
deutschen Bürgerlichen Rechts (7. Aufl. 1989) 179-189 (§ 10 VI); zu den Grenzen 
Karsten Schmidt, Verbandszweck 47-57. 
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von seiner ehemaligen Schärfe verloren. So wird nichtrechtsfähigen 
Vereinen durchaus schon partielle Rechtsfähigkeit bezogen auf ihren 
satzungsmäßigen Wirkungskreis zugesprochen.6 Diese relative 
Rechtsfähigkeit nichtrechtsfähigker Vereine ist heute keine Pa
radoxie mehr.7 Vereinzelt ist die Tendenz auszumachen, die Eintra
gung eines Vereins auf eine bloße Publizitätsträgerschaft zu reduzie
ren, ihr also nur noch Bedeutung für die Verlautbarung der Ver
tretungs- und Haftungsverhältnisse zuzusprechen. 8 Die Rechtspre
chung steht solchen Versuchen jedoch noch zurückhaltend gegen
über. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wie des 
Bundesarbeitsgerichts ist der gewöhnliche nichtrechtsfähige Verein 
nicht aktiv parteifähig.9 Immerhin ist verfassungsrechtlich anerkannt, 
daß der nichtrechtsfähige Verein nach Art. 19 Abs. 3 GG grund
rechtsfähig10 und zur Erhebung der Verfassungsbeschwerde klage
befugt ist. 

Die vom BGB-Gesetzgeber intendierte polizeiliche Kontrolle der 
Vereine, insbesondere derjenigen mit einem politischen, sozialpoliti
schen oder religiösen Zweck(§ 61Abs.2 BGB a.F.), hatte über§ 21 
BGB hinaus zu einem verschleierten Konzessionssystem geführt. 11 

Schon 1918 wurde diese Beschränkung nicht mehr praktiziert; mit 
Erlaß der Reichsverfassung von 1919 wurde sie förmlich außer Kraft 
gesetzt. 12 Die nationalsozialistische Machtergreifung im Jahre 1933 
bedeutete eine Reaktivierung der alten Beschränkungen der Ver-

6 F abricius, Relativität der Rechtsfähigkeit. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des 
privaten Personenrechts (1963) 14, 208; Staudinger (-Coing) § 54 Rz. 2. 

7 Medicus (oben N. 5) 410 Rz. 1148. 
8 So Ott, in: Alternativkommentar BGB 1: §§ 1-240, § 54 BGB Rz. 2-8 mit 

Nachweisen. 
9 BGH 6.10.1989, NJW 1990, 186; dazu ablehnend Thomas Schulz, Die Partei

fähigkeit nicht rechtsfähiger Vereine: NJW 1990, 1893; BAG 29.11.1989, DB 1990, 
1568. 

10 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 111/1 : Allgemeine 
Lehren der Grundrechte (1988) 1107 (§ 71 III 5 a a), 1130-1134 (§ 71 V). 

11 Vgl. Staudinger (-Coing) § 54 Rz. 2; MünchKomm. (-Reuter) Vor§ 21 Rz. 49, 
ähnlich Rz. 51. 

12 Durch Art. 124 Abs. 2 Satz 2 Weimarer Reichsverfassung war§ 61 Abs. 2 BGB 
aufgehoben, vgl.Anschütz, Die Verfassung des deutschen Reichs vom 11. August 1919, 
Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis (14. Aufl. 1933, Neudruck 1987) Art. 124 
Anm. 5; schon nach Nr. 2 des Aufrufs des Rates der Volksbeauftragten an das deutsche 
Volk vom 12. November 1918, RGBI. 1918, 1303 unterlag das Vereinsrecht keiner 
Beschränkung mehr. 
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einigungsfreiheit. 13 Überdies wurde eine Neugestaltung des Vereins
rechts vorgeschlagen. 14 In Nachfolge des Vereinsgesetzes vom 
19.4.1908 15 behandelt heute das Gesetz zur Regelung des öffentlichen 
Vereinsrechts (Vereinsgesetz) vom 5.8.196416 einen bloßen Rest
bestand von ordnungsrechtlicher Kontrolle des Vereinswesens. Dieses 
sogenannte öffentliche Vereinsrecht17 unterscheidet folgerichtig nicht 
mehr zwischen rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereinen. 18 Vor 
allem stellt es ganz im Einklang mit Art. 9 Abs. 1 GG den Grundsatz 
der Vereinigungsfreiheit voran und ist - abgesehen von den Bestim
mungen über Ausländer- und Auslandsvereine - im wesentlichen ein 
Verfahrensgesetz zu Art. 9 Abs. 2 GG, das die dort genannten Schran
ken konkretisiert. 19 

2. Arbeitsrechtliche Koalitionen 

Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht, zur Wahrung und Förde
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu 
bilden. Koalitionen sind einerseits die Gewerkschaften, andererseits 
die Arbeitgeberverbände. Der Begriff der arbeitsrechtlichen Koalition 
wird in Art. 9 Abs. 3 offengelassen; die Herausarbeitung dieses zen-

13 Durch§ l der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Voll< und Staat 
vom 28.2.1933, RGBI. 1 83, wurde u.a. Art. 124 WRV »bis auf weiteres außer Kraft 
gesetzt« und die Zulässigkeit von Beschränkungen u.a. der Vereinsfreiheit »auch 
außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen« bestimmt. Dazu Cremer, 
Wann kann die Verwaltungsbehörde gegen die Eintragung von Vereinen Einspruch 
erheben?(§ 61 Abs. 2 BGB): JW 1933, 2257; RGRK (-Lobe) , BGB 1 (9. Aufl. 1939) 
§ 61 Anm. 4 sieht in der Verordnung eine Wiederinkraftsetzung von§ 61 Abs. 2 BGB. 

14 Zschucke, Zur Neugestaltung des deutschen Vereinsrechts: DJZ 1933, 1598-
1599; Stoll, Die nationale Revolution und das bürgerliche Recht: DJZ 1933, 1230-1235 
(1234); Scheuner, Die Neugestaltung des Vereins- und Verbandsrechts: DJZ 1935, 666-
670; Hedemann, Neun Thesen zum Vereinsrecht: ZAkDR 1938, 109-lll. 

15 RGBI. S. 151. 
16 BGB!. I 593; mit späteren Änderungen in Sartorius Nr. 425; dazu Durch

führungsverordnung vom 28. 7 .1966, BGB!. 1457, bei Sartorius Nr. 426; ferner in: Das 
Deutsche Bundesrecht Nr. 1F10 und 1 F lOa, dort 1F10 S. 13-43 Erläuterungen zum 
Vereinsgesetz von Seifert. 

17 Näher Reichert!Dannecker/Kühr Rz. 2273 ff.; für Ausländervereine und auslän
dische Vereine gelten strengere Vorschriften. 

18 Siehe § 2 Abs. l VereinsG. 
19 Seifert (oben N. 16) 1 F 10 S. 14, Einführung a.E. 
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tralen Begriffs war daher von der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts nachzuholen. 20 

Die Koalitionen sind ungeachtet ihres sozialpolitischen Auftrages 
privatrechtliche Vereinigungen.21 In früheren Jahren war der Erlaß 
eines besonderen Verbändegesetzes in der Diskussion, welches insbe
sondere die Rechtsstellung von Gewerkschaften und anderen auf die 
politische Förderung bestimmter Interessen ausgerichteten Vereini
gungen näher regeln sollte.22 Diese Bestrebungen sind jedoch erfolg
los geblieben.23 Während die Arbeitgeberverbände in der Regel ein
getragene Vereine nach § 21 BGB sind, 24 sind die Gewerkschaften 
noch immer als nichtrechtsfähige Vereine organisiert. Der ehemals 
gegen die politischen, sozialpolitischen oder religiösen Vereine ge
richtete § 61 Abs. 2 BGB a.F. wirkt hier ebenso wie bei vielen Parteien 
noch in der Organisationsstruktur nach.25 Gewerkschaften werden 
jedoch in einer Reihe von Gesetzen besondere Rechte und damit eine 
jedenfalls sektorale Rechtsfähigkeit eingeräumt. Gewerkschaften 
können nach § 2 Abs. 1 TVG Partei von Tarifverträgen sein. Das 
Betriebsverfassungsgesetz von 1972 hat die Gewerkschaften mit be
sonderen Rechten ausgestattet, etwa dem Zugangsrecht zum Betrieb 
gemäß § 2 Abs. 1 BetrVG.26 Im arbeitsgerichtlichen Verfahren sind 
nach § 10 ArbGG Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitge
bern parteifähig. Gemäß§ 98 Abs. 1 Nr. 7 und 8 AktG sind Gewerk-

20 Dazu Buchner, Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Gewerk
schaftsbegriff, in: 25 Jahre Bundesarbeitsgericht, hrsg. von Gamillscheg!G. Hueckl 
Wiedemann (1979) 55-70; kurzer aktueller Überblick bei Fitting/Auffahrt/Kaiser/ 
Heither, Betriebsverfassungsgesetz, Handkommentar (16. Aufl 1990) § 2 BetrVG Rz. 
18; ferner Schaub 1243 (§ 187 1 1). 

21 Maunz!Dürig!Herzog (-Scholz) Art. 9 Rz. 196; Scholz, Die Koalitionsfreiheit als 
Verfassungsproblem (Münchener Universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakul
tät, 18) (1971) 47; Schaub 1244 (§ 187 II 2); Söllner, Grundriß des Arbeitsrechts 
(8. Aufl. 1984) 68; Wiedemann!Stumpf, Tarifvertragsgesetz. Kommentar (5. Aufl. 
1977) § 2 TVG Rz. 112. 

22 Vgl. den »Entwurf eines Verbände-Gesetzes«, Von der Kommission des Bundes
vorstandes der F.D.P. »Gesellschaftliche Großorganisationen« in der Fassung, die auf 
der IV. Sitzung in Murrhardt verabschiedet wurde: RdA 1977, 235-237. 

23 Näher Stern 1 461-464. 
24 Schaub 1244 (§ 187 II 3) und 1258 (§ 189 V); Söllner 66. 
25 Vgl. Schaub 1244 f. (§ 187 II 3); Söllner 65; auch Däubler, Das Arbeitsrecht 1, 

Von der Kinderarbeit zur Betriebsverfassung. Ein Leitfaden für Arbeitnehmer (5. Aufl. 
1982/83) 401 (Nr. 8.2.6.). 

26 Zur Stellung der Gewerkschaften im Betrieb Überblick bei v. Hoyningen-Huene, 
Betriebsverfassungsrecht (2. Aufl. 1990) 73-86 (§ 5). 
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schaften unter gewissen Umständen berechtigt, eine gerichtliche Ent
scheidung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates eines mög
licherweise mitbestimmungspflichtigen Unternehmens zu beantra
gen. 27 Ferner hat der Bundesgerichtshof Gewerkschaften zunächst 
eine beschränkte28 und später die allgemeine aktive Parteifähigkeit im 
Zivilprozeß zuerkannt.29 Gewerkschaften stehen daher juristischen 
Personen sehr nahe. 30 Wegen der nach überwiegender Ansicht fehlen
den vollen Rechtsfähigkeit haben viele Gewerkschaften in der Ver
gangenheit für die Verwaltung ihres Vermögens eigene Vermögens
und Treuhandgesellschaften gegründet. 31 Der gewerkschaftliche 
Organisierungsgrad lag auf dem Gebiet der ehemaligen Bundesrepu
blik einschließlich Westberlin bei etwa 35 % der aktiven Arbeitneh
mer. 32 Die größte Bedeutung kommt den nach dem Industriever
bandsprinzip organisierten 17 Einzelgewerkschaften zu, die im 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossen sind. 
Bei den Angestellten treten sie in Wettbewerb zu der Deutschen 
Angestellten-Gewerkschaft (DAG). Die in der christlichen Gewerk
schaftsbewegung Deutschlands zusammengeschlossenen Gewerk
schaften haben an Bedeutung verloren. 33 

3. Parteien 

Art. 21 GG bildet die Grundlage des Parteienrechts der Bundesre
publik. Der verfassungsrechtliche Kernbestand in Art. 21 Abs. 1 und 
2 enthält eine Magna Charta von fünf Aussagen: Parteien wirken bei 
der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie genießen Grün
dungsfreiheit. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen 
entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer 
Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. 
Schließlich verpflichtet Art. 21 Abs. 2 Parteien auf die Respektierung 

27 Entsprechendes gilt für Gesellschaften m.b.H. nach§ 27 EGAktG. 
28 BGH 6.10.1964, BGHZ 42, 210 (215 ff.). 
29 BGH 11.7.1968, BGHZ 50, 325 (327 ff.); Bedenken gegen diese Rechtsfort-

bildung bei Stern 111/1 S. 1004 mit N. 14 (§ 70 1 2b a). 
30 So Stern 111/l S. 1082 (§ 71 1 4c). 
31 Näher Schaub 1255 (§ 189 II 4) und 1256 (§ 189 III 2). 
32 Zöllner 91 (§ 8 II 1 ). 
33 überblicke bei Hanau!Adomeit 58; Schaub 1253.:.1257 (§ 189 1-IV); Söllner 65; 

Zöllner 91 f. 
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der verfassungsmäßigen Ordnung sowie des Bestandes der Bundesre
publik. Diese Grundprinzipien schlagen auf die innere Organisation 
der Parteien unmittelbar durch. Die nähere Ausgestaltung des Aufbaus 
einer Partei ist dem Gesetz über die politischen Parteien (ParteienG)34 

überlassen (Art. 21 Abs. 3 GG). 
§ 1 Abs. 2 ParteienG enthält eine Definition des Begriffs der Partei. 

Danach handelt es sich um Vereinigungen von Bürgern, die ernsthaft 
beabsichtigen, längerfristig an der politischen Willensbildung und 
Volksvertretung teilzunehmen. Als Vereinigungen von Bürgern stehen 
den Parteien die Organisationsformen des Bürgerlichen Rechts of
fen,35 praktisch also das Vereinsrecht. Die Stellung als privatrecht
licher Verein wird mittelbar durch § 37 ParteienG bestätigt, nach dem 
§ 54 Satz 2 sowie §§ 61-63 BGB auf Parteien nicht anzuwenden sind. 
Dies ist in der Rechtsprechung anerkannt. 36 Für innerparteiliche 
Streitigkeiten sind - neben Parteischiedsgerichten nach § 14 Par
teienG - die ordentlichen Gerichte zuständig.37 Die meisten politi
schen Parteien in der Bundesrepublik sind als nichtrechtsfähige Ver
eine gegründet. 38 Eine Ausnahme bildet insoweit die Freie Demokra
tische Partei (F.D.P.).39 

§ 3 ParteienG sieht vor, daß eine Partei unter ihrem Namen klagen 
und verklagt werden kann, gibt ihr also selbst dann, wenn sie als 
nichtrechtsfähiger Verein verfaßt ist, die aktive und passive Partei
fähigkeit.40 Der besondere, auf Art. 21 GG und dem ParteienG beru
hende Status einer Vereinigung als politischer Partei gibt ihr gegen-

34 In der Fassung der Bekanntmachung vom 3.3.1989, BGBI. 1 327; siehe auch 
Sartorius, Das Deutsche Bundesrecht 1A24, dort S. 17-58 mit Erläuterungen von Kar/
Heinz Seifert. 

35 Vgl. Henke, Das Recht der politischen Parteien (2. Aufl. 1972) 52 ff. ; Kunig, 
Parteien Rz. 6, in: /sensee!Kirchhofll (1987); von Münch (-von Münch), Grundgesetz
Kommentar, II: Artt. 21-69 (2. Aufl. 1983) Art. 21 Rz. 20, 21 und 38; Seifert, Die 
politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland (1975) 57. 

36 BGH 29.6.1987, JZ 1987, 1076 (1079) m.Anm. Henke; CDU-Bundespartei
gericht 25.3 .1981, NVwZ 1982, 159 (160); dazu Henke, Parteigerichte und Öffent
lichkeit: NVwZ 1982, 84-85 (84). 

37 BVerfG (3. Kammer des 2. Senats) 27.9.1988, NJW 1988, 3260; siehe auch LG 
Berlin 12.2.1982, NVwZ 1983, 438. 

38 Kunig (oben N. 35) Rz. 6; Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland 
1 (2. Aufl. 1984) 441 (§ 13 III l a). 

39 Henke, Anm. zu BGH 29.6.1987, JZ 1987, 1080. 
40 Zur Entstehungsgeschichte der Vorschrift Breithaupt, Das Parteiengesetz vom 24. 

Juli 1967: JZ 1967, 561-564 (561). 
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über anderen Vereinen wichtige Privilegien, die insbesondere für 
ihren Handlungsauftrag und ihre Finanzierung bedeutsam sind.41 Das 
besondere Parteienprivileg geht jedoch gemäß § 2 Abs. 2 ParteienG 
verloren, wenn sich die Partei während eines Zeitraums von 6 Jahren 
weder an einer Bundes- noch an einer Landtagswahl mit eigenen 
Wahlvorschlägen beteiligt hat. 

4. Zum Gang der Darstellung 

Die intensivste Form des Zusammenschlusses von Verbänden ist 
ihre Verschmelzung. Da das Vereinsrecht sie nicht oder allenfalls 
marginal kennt, sie bei Kapitalgesellschaften hingegen bekannt und 
gründlich durchnormiert ist, ist zu dieser Frage eine vergleichende 
Heranziehung des Allgemeinen Verbandsrechts geboten (unten II). 
Daneben bleibt selbstverständlich der Weg über die Auflösung mit 
kombinierter Neuformierung, der zum selben Ziel führt (unten III). 
Eine dritte Lösung ist aus dem Konzernrecht der Kapitalgesellschaf
ten bekannt, wobei ihre Tragfähigkeit im Recht der Idealvereine bis 
heute unerforscht ist. Sie besteht darin, die rechtliche Selbständigkeit 
der beteiligten Verbände aufrechtzuerhalten und nur die Arbeit jedes 
Verbandes in einem gemeinschaftlichen Leitungsgremium zu koor
dinieren (unten IV). 

II. Verschmelzung 

Die Verschmelzung ist als Rechtsinstitut mit zivil- und steuerlichen 
Vorzügen ausgestattet (sogleich A). Die Zulässigkeit der Verbands
fusion zu veme~nen, wäre heute verbandsrechtlich unbegründet und 
zudem verfassungsrechtlich unhaltbar (unten B). Voraussetzungen 
und Durchführung sind in entsprechender Anwendung der für andere 
Verbandsformen geltenden Verschmelzungsbestimmungen zu ermit
teln (unten C). 

41 Überblick bei Stern 1 (2. Aufl. 1984) 442 (§ 13 III ld). 



Verschmelzung 

A. Die Verschmelzung als Rechtsinstitut mit zivil- und 
steuerrechtlichen Vorzügen 

1. Wesen 

9 

Die »echte« Fusion (Verschmelzung) behandelt das deutsche Recht 
in§§ 339 ff. AktG für Aktiengesellschaften sowie Kommanditgesell
schaften auf Aktien. Die Möglichkeit der Verschmelzung wurde 1980 
auf weitere Gesellschaftsformen, die nunmehr ebenfalls als aufneh
mende Gesellschaften fungieren können, ausgedehnt.42 Die Novelle 
betraf insbesondere die GmbH. Auch das Genossenschaftsgesetz 
(GenG) enthält in seinen §§ 63e-63i für genossenschaftliche Prü
fungsverbände und in den§§ 93a ff. für Genossenschaften selbst Re
geln über die Verschmelzung. 

Das Wesen der Fusion liegt in der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Vereinigung des Vermögens zweier Rechtssubjekte, ohne daß eine 
Liquidation stattfindet, § 339 Abs. 1 Satz 1 AktG. Das Gesetz kennt 
zwei Grundformen der Fusion, nämlich die Verschmelzung durch Auf
nahme (§ 339 Abs. 1 Nr. 1 ), d.h. durch Übertragung des Vermögensei
ner Gesellschaft als Ganzes auf die übernehmende Gesellschaft, und 
durch die Bildung einer neuen Gesellschaft (§ 339 Abs. 1 Nr. 2), auf 
die das Vermögen jeder der sich vereinigenden Gesellschaften als 
Ganzes übergeht. Nach der Systematik des geltenden Verschmel
zungsrechts ist die Verschmelzung durch Aufnahme der Grundfall, der 
durch § 233 Nr. 2 AktG 1937 um die Variante der Fusion durch Neu
bildung erweitert wurde. Die Verschmelzung durch Neubildung wird 
heute in § 353 AktG behandelt, wobei die Bestimmungen über die 
Fusion durch Aufnahme weitgehend für sinngemäß anwendbar erklärt 
werden. In der Praxis herrscht für die Verschmelzung von Kapital
gesellschaften die Verschmelzung durch Aufnahme eindeutig vor. 

Die Verschmelzung durch Aufnahme ist gegenüber derjenigen 
durch Neugründung rechtlich und steuerlich problemloser.43 Zu be
achten bleibt, daß die Fusion durch Neugründung mit einer besonde
ren Sperrfrist belegt ist (§ 353 Abs. 2 AktG), nach der sämtliche 

42 §§ 19 ff. Gesetz über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die 
Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (KapErhG) BGB!. 1980 
1 836. 

43 Hecksehen, Verschmelzung von Kapitalgesellschaften (1989) 47. 
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transferierenden Gesellschaften ihre Vereinigung erst wirksam be
schließen können, wenn sie zwei Jahre existiert haben. Ob die Ein
haltung dieses Erfordernisses bei der Verschmelzung von Verbänden 
mit ausschließlich ideeller Zwecksetzung erforderlich und verhältnis
mäßig ist, darf allerdings bezweifelt werden. 

Die geschichtliche Ausprägung des Verschmelzungsrechts in 
Deutschland seit dem ADHGB belegt, daß es bei der Fusion von 
Gesellschaften nicht bloß um die rechtstechnische Vereinfachung ei
nes Zusammenschlusses geht. 44 An sich bleibt es natürlich möglich, 
eine Verschmelzung durch Aufnahme dadurch herbeizuführen, daß 
sich die übertragende Gesellschaft nach den allgemeinen Vorschriften 
auflöst mit nachfolgender Abwicklung, wobei ihr Restvermögen nach 
Befriedigung aller Gläubiger der aufnehmenden Gesellschaft übertra
gen wird.45 Durch die Einführung der Fusion ist dieser komplexe und 
kostenintensive Vorgang - einem praktischen Bedürfnis der Wirt
schaft folgend - vereinfacht und verbilligt worden, so daß man von 
einem Fusionsprivileg sprechen kann.46 

Die wesentliche Vereinfachung betrifft die Modalitäten der 
Abwicklung der Vermögenstransaktion sowie die steuerrechtliche 
Seite der Vereinigung. 

2. Zivi/rechtliche Vorteile 

Für die schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung des Ver
mögens im Ganzen würde zwar nach deutschem Recht ein Vertrag in 
der Form von § 311 BGB genügen. Zum dinglichen Vollzug der Ver
pflichtung wären jedoch so viele Einzelverfügungen erforderlich, wie 
Vermögensgegenstände bei der untergehenden Gesellschaft existie
ren. Insbesondere wären sämtliche hierfür geltenden Formvorschrif
ten zu beachten.47 Dagegen ist bei der echten Fusion infolge der 
Gesamtrechtsnachfolge bei Grundstücksrechten das vereinfachte Ver
fahren der Berichtigung des Grundbuchs nach § 22 GBO erforderlich 
und genügend. 

44 Zur Entstehungsgeschichte des modernen Verschmelzungsrechts Karsten 
Schmidt, Gesellschaftsrecht (1986) 296 ff. 

45 Zu dieser Alternative unten III. 
46 Zum konkreten Regelungsbedürfnis für die Verschmelzung näher Küb/er, Ge

sellschaftsrecht (3. Aufl. 1990) 348. 
47 Z.B. §§ 873, 925 BGB,§ 15 Abs. 3 GmbHG 
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